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Vernehmlassung zur Änderung des Kriegsmaterialgesetzes (Motion 23.3585) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 15. Mai 2024 geben Sie uns die Gelegenheit, zur Änderung des Kriegs-
materialgesetzes (Motion 23.3585) Stellung zu nehmen.  

Wir begrüssen die vorliegend beabsichtigte Änderung des Kriegsmaterialgesetzes und teilen die 
Auffassung, dass dem Bundesrat die im neuen Artikel 22b festgelegte Abweichungskompetenz 
im Falle ausserordentlicher Umstände eingeräumt werden soll - dies zur Wahrung der aussen- 
und sicherheitspolitischen Interessen des Landes, die von den Bewilligungskriterien für Auslands-
geschäfte abweichen. Der Bundesrat erhält damit angemessenen Handlungsspielraum, um die 
Ausfuhrpolitik für Kriegsmaterial innerhalb der Schranken des Völkerrechts, der internationalen 
Verpflichtungen der Schweiz und der Grundsätze der schweizerischen Aussenpolitik situativ und 
zeitlich begrenzt anzupassen. Diese Flexibilität stärkt die Position der sicherheitsrelevanten 
Technologie- und Industriebasis (STIB) der Schweiz. Insbesondere im Fall schwerwiegender Krisen 
oder gar eines Krieges ist somit die Versorgung der Schweiz mit Rüstungsgütern gewährleistet.  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Eingabe. 

Freundliche Grüsse 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Peter Hodel Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 


